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arbeit mit Kollegen in der Welt, für Verständnis, anspornende 
Anerkennung und Freundschaft." 

In München erwarb Westrup 1924 den juristischen Doktor
grad mit einer Abhandlung "Über den sog. Brautkauf des Alter
tums", die 1926 in der Zeitschr. f. vergl. Rechtswissenschaft 
(Bd. 42) erschien. Diese Arbeit und der im selben Jahre in der 
N ouvelle Revue du droit fran(_;ais et etranger erschienene Auf
satz "Sur les origines du mariage par usus et du mariage sans 
manus dans l'ancien droit romain" gewannen ihrem Verfasser 
wohl zum ersten Male die Aufmerksamkeit der rechtshistorischen 
Wissenschaft. 1927 wurde Westrup das jus docendi für römisches 
Recht und allgemeine vergleichende Rechtsgeschichte an der 
Kopenhagener Universität erteilt. Ein akademisches Lehramt 
als Lebensstellung blieb ihm versagt - was mit dem Umstande 
zusammenhängen mag, daß die Pflege des römischen Rechts 
in Lehre und Forschung an den dänischen Universitäten kaum 
je eine nennenswerte Rolle gespielt hat. 

Westrups Publikationen, in französischer, englischer, deutscher 
oder dänischer Sprache geschrieben, betreffen mit wenigen und 
nicht sehr wesentlichen Ausnahmen die älteste Geschichte des 
römischen Rechts: Ehe und Hausgewalt, Geschlechtsverfassung, 
Erbrecht, die Anfänge des Schuldrechts, das römische Königtum 
sind die hauptsächlichen, z. T. mehrfach erörterten Themen 
seiner Untersuchungen. Westrup erweist sich in ihnen als ein 
entschiedener, ja extremer Anhänger der historischen und völker
kundlichen Rechtsvergleichung. Vor allem die Institutionen 
anderer indogermanischer Völker, der Griechen, Germanen, 
Kelten, Inder und Slaven zog er immer wieder, oft in ausführ
licher Erörterung zum Vergleich mit den römischen Einrichtun
gen und zur Stützung seiner Deutungen heran. Daneben spielen 
etymologische Argumente in seiner Beweisführung eine wichtige 
Rolle. Die von umfassender Gelehrsamkeit getragene Umschau 
in die Breite tritt im ganzen stärker hervor als die eindringende 
Untersuchung des Überlieferten. Doch findet man kaum jemals 
eine offenbare Fehlinterpretation. Westrup beherrschte die 
Sprache seiner Quellen in bewundernswertem Maße. 

Den Gefahren sowohl seines Gegenstandes, der in weitem 
Umfang nur hypothetische Deutungen gestattet, wie seiner 
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Methode ist Westrup nicht immer entgangen. Viele seiner Er
gebnisse werden umstritten bleiben. Aber der Leser seiner Schrif
ten wird darin überall Anregungen und sehr oft doch auch ge
sicherte und wichtige Einsichten finden. 

Solche Einsichten im einzelnen namhaft zu machen, kann 
ebensowenig die Aufgabe dieser, dem Andenken des verstorbenen 
Akademiemitglieds gewidmeten Zeilen sein wie eine Aufzählung 
von Westrups kleineren und größeren Veröffentlichungen. Nur 
das großangelegte Werk, das die meisten seiner Einzelstudien 
zusammenfaßt und weiterführt, darf nicht unerwähnt bleiben: 
Westrups Introduction to early Roman Law, mit den für Methode 
und Inhalt kennzeichnenden Untertiteln: Comparative Sociologi
cal Studies. The Patriarchical Joint Family. Leider ist das Werk 
ein Torso geblieben: nur der vierte Band ist vollständig; von 
den vier anderen ist jeweils nur ein Teil erschienen. Doch ist 
der Plan des Ganzen so locker angelegt, daß die Lücken nicht 
sehr fühlbar werden: Fast hat man mehr den Eindruck einer 
Sammlung breit ausgeführter Monographien als den einer ge
schlossenen Darstellung. Trotzdem bietet das Werk eine ein
heitliche und imponierende Konzeption der ältesten römischen 
Rechtsgeschichte. In ihm vor allem werden die Ideen Westrups, 
wird sein Beitrag zur rechtsgeschichtlichen Forschung weiter
wirken. 

Wolfgang Kunkel 

Artur Steinwenter 

1J. 5· 1888-14. 3· 1959 

Am 14. März 1959, wenige Monate nach seiner Emeritierung, 
verstarb in Graz der ordentliche Professor des römischen Rechts 
Artur Steinwenter, seit 1942 korrespondierendes Mitglied der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 

Am 17. Mai 1888 in Marburg a. d. Drau geboren, kam Stein
wenter schon in seiner Jugend nach Graz, wo sein Vater zuletzt als 
Gymnasialdirektor und stellvertretender Landesschulinspektor 
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wirkte. Mit dieser Stadt und ihrer Universität blieb er sein Leben 
lang verbunden. 

Gleich anderen berühmten Gelehrten seines Faches- Leopold 
Wenger, Paul Koschaker und Mariano San Nicolo - ist Stein~ 
wenter von dem Grazer Romanisten Gustav Hanausek für die 
Rechtsgeschichte gewonnen und nach der Promotion mit einem 
Stipendium der Österreichischen Regierung zur wissenschaftlichen 
Fortbildung nach Deutschland geschickt worden. Er ging, wie 
schon kurz vor ihm San Nicolo, nach München zu Wenger, als 
dessen Schüler er sich stets in erster Linie betrachtet hat. 1914 
habilitierte er sich in Graz für römisches Recht, 1918 wurde er 
außerordentlicher Professor; 1926 erhielt er den ordentlichen 
Lehrstuhl des römischen Rechts, den er dann 32 Jahre lang inne~ 
gehabt hat. 

Steinwenters erste wissenschaftliche Arbeiten lassen zum min~ 
desten in der Themenwahl sehr deutlich den Einfluß Wengers 
erkennen, der in erster Linie der Papyrologie, daneben dem römi~ 
sehen Zivilprozeß zugewandt war und eben damals mit August 
Reisenberg die Edition der Münchener Papyri vorbereitete. Unter 
diesen Urkunden fanden sich Urteile und Prozeßvergleiche, die 
einige Jahrzehnte jünger waren als die justinianische Gesetz
gebung und, zusammen mit anderen Funden, die Aussicht greif
bar vor Augen stellten, man werde die praktische Anwendung des 
spätrömischen Prozeßrechts in dem neuerschlossenen Urkunden
material studieren können. So wandte sich Steinwenter in seiner 
Habilitationsschrift, den "Studien zum römischen Versäumnis
verfahren" ( 1914), einer Figur des römischen Kognitionsprozesses, 
zu, und unternahm es, deren Entwicklung sowohl von den lite
rarischen Rechtsquellen wie von dem damals erreichbaren Urkun
denmaterial her zu beleuchten. Das von anderen nicht sehr häufig 
gepflegte Gebiet des spätrömischen Prozeßrechts blieb dann stets 
eines seiner Arbeitsfelder. Vor allem hat er in zahlreichen Einzel
studien den justinianischen Libellprozeß in weitem Umfange 
aufgeklärt. Die geplante Zusammenfassung ist leider nicht mehr 
zustande gekommen. 

In engem sachlichen und methodischen Zusammenhang mit 
seiner Erstlingsschrift steht Steinwenters nächste Abhandlung 
"Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer" (1915). 

Nachrufe 157 

Knüpft doch die in spätrömischer Zeit entstandene öffentliche 
Beurkundung in erster Linie an das Gerichtswesen und die dort 
entwickelte Protokollierungstechnik an. Wiederum werden hier 
die Zeugnisse der justinianischen Gesetzgebung an Hand des ägyp
tischen Urkundenmaterials erläutert und geprüft. Als dritter 
Quellenkreis aber erscheinen nunmehr die Konzilsakten und Kir
chenväter, in die sich Steinwenter damals einzuarbeiten begann. 
Binnen kurzer Frist wurde er ein gründlicher Kenner dieses dem 
romanistischen Rechtshistoriker im allgemeinen recht fernliegen
den Quellenkreises. Was ihm aber gerade in diesem Bereich ganz 
neue Forschungsmöglichkeiten erschloß, die anderen unzugäng
lich blieben, war der Umstand, daß er vom Studium der spät
antiken griechischen Papyri zu dem der koptischen Urkunden 
fortschritt. Als erster Rechtshistoriker arbeitete er sich in die 
Sprache dieser Texte ein und trug seit 1920 in zahlreichen Publi~ 
kationen zu ihrer juristischen Erläuterung Entscheidendes bei. 
1955 erschien von seiner Hand im Handbuch der Altertums
wissenschaft (X. IV, 2) eine in ihrer Klarheit und Kürze muster
gültige Zusammenfassung des "Rechts der koptischen Urkunden". 
Eben die koptischen Urkunden lieferten ihm aber vor allem auch 
ein reiches Material für die Frühgeschichte des Kirchenrechts, 
speziell für das Recht der monophysitischen Kirche Ägyptens, das 
er in einer Anzahl von Abhandlungen, teils in der kanonistischen 
Abteilung· der Zeitschr. d. Savigny-Stiftung, teils in verschiedenen 
Festschriften auswertete. 

So entwickelte sich Steinwenter zu einem einzigartigen Kenner 
der spätantiken Rechtsgeschichte, der in gleicherWeise die litera
rischen Rechtsquellen, die griechischen und koptischen Urkun
den und die kirchliche Literatur beherrschte und auszuwerten 
verstand. Hierin liegt vielleicht seine besondere Bedeutung. Sein 
wissenschaftliches Werk beschränkt sich indessen nicht auf diese 
Epoche. Er hat auch Beiträge von großer Wichtigkeit zur Ge
schichte des altgriechischen Prozeßrechts und zum klassischen 
römischen Recht erbracht und schließlich sogar die Privatrechts~ 
geschichteder Neuzeit und das geltende Österreichische Recht in 
seinen Arbeitsbereich einbezogen. 

Steinwenters Studien auf dem Gebiete des griechischen Rechts 
sind angeregt durch seine Arbeit an den spätantiken, insbeson-
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dere den koptischen Prozeßurkunden. Sie führte ihn auf den Ge
danken, "Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und 
Vergleich im griechischen Rechte" zu untersuchen (1925), um 
daran anschließend später womöglich die Entwicklungslinie durch 
die Papyrusüberlieferung der hellenistisch-römischen Zeit bis zu 
den Urkunden der Spätzeit ziehen zu können. Dies letzte ist frei
lich nicht geschehen, weil Steinwenter auf die Heranziehung der 
demotischen Papyri, deren Sprache ihm nicht zugänglich war, 
nicht verzichten wollte. Seine Behandlung des griechischen Rechts 
der Streitbeendigung ist aber neben Kurt Lattes "Heiligem 
Recht" der wichtigste Beitrag zum Verständnis des griechischen 
Prozesses überhaupt und ohne Zweifel ein fester Ausgangspunkt 
für alle weiteren Forschungen in diesem Bereiche - wobei es 
kaum von ausschlaggebender Bedeutung sein dürfte, ob die da
mals nahezu unbestrittene, auch von Steinwenter zugrunde gelegte 
Ansicht, alle staatliche Gerichtsbarkeit sei aus der freiwilligen 
Unterwerfung der Parteien unter ein Schiedsgericht erwachsen, 
sich auf die Dauer wird behaupten können. In zwei Aufsätzen 
über "die Gerichtsszene auf dem Schild des Achilles" (1948) und 
den "Rechtshilfevertrag zwischen Stymphalos und Aigeira" 
(1953) ist Steinwenter später nochmals auf Einzelfragen dieser 
Untersuchung zurückgekommen. Das byzantinische Dialysis
(Vergleichs-)Formular hat er 1953 in einer Festschriftabhandlung 
erörtert. 

Steinwenters Beiträge zum engeren Bereich der romanistischen 
Rechtsgeschichte sind im Verhältnis zum Umfang seines Gesamt
werks nicht allzu zahlreich, aber ohne Ausnahme bedeutungsvoll, 
sowohl durch ihre Ergebnisse als auch vor allem durch ihre 
Methode. Ob nun die quellenkritische Exegese einer einzelnen 
Digestenstelle im Mittelpunkt steht- wie in der kleinen Abhand
lung "Zur Lehre vom Gewohnheitsrecht" und im Grunde auch 
in dem Aufsatz "Utilitas publica- utilitas singulorum"- oder ob 
ein größerer Zusammenhang in Angriff genommen wird - wie 
in der Schrift über den "Fundus cum instrumento" (1942), den 
"Prolegomena zu einer Geschichte der Analogie" (1951-53 in 
verschiedenen Festschriften) und dem Aufsatz über "Rhetorik 
und römischer Zivilprozeß" (1947): immer richtet sich der Blick 
des Verfassers auf zentrale Denkformen der römischen Juristen 
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und auf die Zusammenhänge, die diese Denkformen mit ihrer 
geistigen und realen Umwelt verbinden. Von dieser Umwelt her, 
aus den Zeugnissen der griechischen Philosophie, der Rhetorik, 
der Patristik, aus den Agrarschriftstellern und archäologischen 
Befunden wird nicht selten der entscheidende Nachweis geführt 
und damit mehr und Sichereres gewonnen, als durch eine noch so 
scharfsinnige Argumentation im beschränkten Raum der rein 
juristischen Überlieferung erreicht werden kann. Freilich setzt 
diese Arbeitsweise eben die ganze Breite des Wissens und For
schens voraus, die Steinwenter in der Reife seines Gelehrten
lebens auszeichnete. 

Sein Blickfeld umfaßte auch die Geschichte des römischen 
Rechts im Mittelalter und in der Neuzeit. Das erste Stück der 
"Prolegomena zu einer Geschichte der Analogie" (Festschr. F. 
Schulz II 345 ff.) gibt auf beschränktem Raum das Fazit einer 
umfänglichen Untersuchung, die sich von der Glosse bis in die 
Pandektistik des 19. Jahrhunderts erstreckt. Steinwenters Beitrag 
zur Koschaker-Gcdächtnisschrift "L'Europa eil diritto romano" 
über den Einfluß des römischen Rechts auf die Kodifikation des 
bürgerlichen Rechts in Österreich, seine Vorträge zum Problem 
der Kontinuität zwischen antiken und mittelalterlichen Rechts
ordnungen (1951) und über das Fortleben der römischen Insti
tutionen im Mittelalter (1955) sind weitere Zeugnisse seiner Stu
dien in diesem Bereich. 

Im Kern seines Wesens eine temperamentvolle, geistreiche und 
dabei sehr kritische Natur, neigte Artur Steinwenter zu über
großer Zurückhaltung und Bescheidenheit. Es war ihm in hohem 
Maße peinlich, sich zur Schau zu stellen oder gar feiern zu lassen. 
So war es auch nicht ganz leicht, mit ihm in einen unbefangenen 
persönlichen Kontakt zu kommen. Wer aber diese Hemmungen 
zu überwinden vermochte, begegnete einem warmherzigen und 
gütigen Manne. Mit München und mit dem Münchener Institut 
für Papyrusforschung, in dem er seine Forschungsarbeit begon
nen hat, hat sich Steinwenter dauernd verbunden gefühlt. Sein 
Verdienst ist es zu einem wesentlichen Teil, wenn es gelungen ist, 
für den Wiederaufbau der im Kriege vernichteten Münchener 
Institutsbibliothek den reichen Bücherschatz seines Lehrers Leo
pold Wenger zu erwerben. In einer Feierstunde, die anläßlich des 
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fünfzigjährigen Bestehens dieses Instituts am 6. Oktober 1958 
stattfand, hielt er als der älteste unter den aus dem Institut her
vorgegangenen Rechtshistorikern die Festansprache. Das Wie
dersehen mit München beglückte ihn so sehr, daß er, der stets 
Zögernde und Bedenkliche, den Entschluß bekundete, zum bevor
stehenden Jubiläum der Bayerischen Akademie der Wissenschaf
ten wiederzukehren. Bis zu seinem plötzlichen und sanften Tode 
hat er diese Absicht festgehalten. 

Ein Verzeichnis der Veröffentlichungen Artur Steinwenters 
(bis 1957) findetmanbei A. Steinwenter, Recht u. Kultur, Auf
sätze und Vorträge eines Österreichischen Rechtshistorikers (Gra
zer Rechts- u. staatswiss. Studien 2, Graz-Köln 1958) S. 65 ff. 
Ergänzungen dazu in dem Nachruf von M. K a s er, Zei tschr. d. 
Savigny-St., Rom. Abt. 76 (1959) S. 671. 

Wolfgang Kunkel 

Heinrich Wieland 

4· 6. 1877-5· 8. 1957 

Als Heinrich Wieland vor sechs Jahrzehnten im Chemischen 
Laboratorium der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an 
der Arcisstraße seine Studien begann, klang eine der fruchtbar
sten Entwicklungsperioden der organischen Chemie aus und eine 
neue bahnte sich an. Im gleichen Jahr 1896 war der Begründer 
der Strukturlehre, August Kekule, in Bonn gestorben. Von sei
nem kongenialen Schüler und Freund, Adolf von Baeyer, war im 
Münchner Laboratorium nach dem Tode Liebigs eine Schule der 
experimentellen organischen Chemie ohnegleichen geschaffen 
worden. Sie sollte der weiteren Entwicklung in den ersten Jahr
zehnten unseres Jahrhunderts die Richtung geben. 

Wielands Neigung zum Fach hatte sich schon im Elternhaus 
entwickelt, denn der Vater, Dr. phil. Theodor Wieland, war Che
miker und Inhaber einer Scheideanstalt in Pforzheim. Beide Groß
väter sind schwäbische Landpfarrer gewesen. 

Die Studienzeit im Baeyerschen Institut, nur kurz durch Auf
enthalte im I. Berliner Laboratorium und an der Technischen 

Heinrich \Vieland 

4· 6. 1877 5· 8. 1957 

Artur Steinw<:nter 

1/. 5· 1888 q. 3· 1959 
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